
  

 
 

Meldeschein für Beherbergungsstätten 
Registration form of hotels and lodgings 

 

Liebe Gäste, laut Bundesmeldegesetz vom 03. Mai 2013 (siehe Rückseite) sind wir verpflichtet, sog. Meldescheine 

von Ihnen ausfüllen und unterschreiben zu lassen. Wir werden diese gemäß § 30 Abs. (4) für ein Jahr aufbewahren 

und anschließend ordnungsgemäß vernichten.  

 

Beherbergungsstätte (Name und Anschrift) Tag der Ankunft 
Date of arrival 

Tag der voraussichtlichen Abreise 
Expected Date of departure 

Familienname des Gastes 
Surname – guest 

Vorname (Rufname)  
Christian name (first name) 

Straße, Hausnummer 
Street, number 

PLZ   Wohnort (Hauptwohnung) 
Postal Code  Adress (permanent residence) 

  

Staat (bei Wohnort außerhalb des Bundesgebietes) 
Country, State (if residence is not in Germany) 

 

Geburtsdatum 
Date of birth 

 

Staatsangehörigkeite(n) 
Nationality (nationalities) 

 

Zahl der Mitreisenden 
No. of group members 

Staatsangehörigkeit(en) 
Nationality (nationalities) 

 

 

 

______________________________________________ __________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Adresse, Date    Unterschrift Gast, Reiseleiter  Signature guest, guide 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ __________________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Beherbergungsstätte bei ausländischen Gästen 

Gültiger Pass, Personalausweis oder ein anerkanntes Identitätsdokument: 

 

Seriennummer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

 

 

Bei ausländischen Gästen von der Beherbergungsstätte auszufüllen: 
1. Ein Identitätsdokument wurde vorgelegt und die Angaben verglichen. ja nein 

2. Abweichungen vorhanden. Folgende Abweichungen wurden festgestellt: 

 

 

 

 

ja nein 



Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 (Auszug), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Fortentwicklung des Meldewesens vom 20. November 2015 

 

§ 29 Besondere Meldepflicht in Beherbergungsstätten 

(1) Wer in Einrichtungen, die der gewerbs- oder geschäftsmäßigen Aufnahme von Personen dienen (Beherbergungsstätten), für länger als 

sechs Monate aufgenommen wird, unterliegt der Meldepflicht nach § 17 oder § 28. Wer nicht für eine Wohnung im Inland gemeldet ist, 

hat sich innerhalb von zwei Wochen bei der Meldebehörde anzumelden, sobald sein Aufenthalt die Dauer von drei Monaten 

überschreitet. 

(2) Beherbergte Personen haben am Tag der Ankunft einen besonderen Meldeschein handschriftlich zu unterschreiben, der die in § 30 

Absatz 2 aufgeführten Daten enthält. Mitreisende Angehörige sind auf dem Meldeschein nur der Zahl nach anzugeben. Bei 

Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen betrifft die Verpflichtung nach Satz 1 nur den Reiseleiter; er hat die Anzahl der 

Mitreisenden und ihre Staatsangehörigkeit anzugeben. 

(3) Beherbergte ausländische Personen, die nach Absatz 2 namentlich auf dem Meldeschein aufzuführen sind, haben sich bei der 

Anmeldung gegenüber den Leitern der Beherbergungsstätten durch die Vorlage eines gültigen Identitätsdokumentes (anerkannter und 

gültiger Pass oder Passersatz) auszuweisen. 

(4) Personen, die in Zelten, Wohnmobilen, Wohnwagen oder Wasserfahrzeugen auf gewerbs- oder geschäftsmäßig überlassenen Plätzen 

übernachten, unterliegen nicht der Meldepflicht nach § 17 Absatz 1 und 2, solange sie im Inland nach § 17 oder § 28 gemeldet sind. Wer 

nicht nach § 17 oder § 28 gemeldet ist, hat sich innerhalb von zwei Wochen bei der Meldebehörde anzumelden, sobald der Aufenthalt die 

Dauer von drei Monaten überschreitet. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für 

1. Einrichtungen mit Heimunterbringung, die der Jugend- und Erwachsenenbildung, der Ausbildung oder der Fortbildung dienen, 

soweit Personen zu den genannten Zwecken untergebracht werden, 

2. Betriebs- oder Vereinsheime, wenn dort nur Betriebs- oder Vereinsmitglieder und deren Familienangehörige beherbergt 

werden, 

3. Jugendherbergen und Berghütten, zeitweilig belegte Einrichtungen der öffentlichen oder öffentlich anerkannten Träger der 

Jugendarbeit und Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften. 

 

§ 30 Besondere Meldescheine für Beherbergungsstätten 

(1) Die Leiter der Beherbergungsstätten oder der Einrichtungen nach § 29 Absatz 4 haben besondere Meldescheine bereitzuhalten und 

darauf hinzuwirken, dass die betroffenen Personen ihre Verpflichtungen nach § 29 Absatz 2 bis 4 erfüllen. 

(2) Die Meldescheine enthalten vorbehaltlich der Regelung in Absatz 3 ausschließlich folgende Daten: 

1. Datum der Ankunft und der voraussichtlichen Abreise, 

2. Familiennamen, 

3. Vornamen, 

4. Geburtsdatum, 

5. Staatsangehörigkeiten, 

6. Anschrift, 

7. Zahl der Mitreisenden und ihre Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 29 Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie 

8. Seriennummer des anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzpapiers bei ausländischen Personen. 

Bei ausländischen Personen haben die Leiter der Beherbergungsstätten oder der Einrichtungen nach § 29 Absatz 4 die Angaben im 

Meldeschein mit denen des Identitätsdokumentes zu vergleichen. Ergeben sich hierbei Abweichungen, ist dies auf dem Meldeschein zu 

vermerken. Legen ausländische Personen kein oder kein gültiges Identitätsdokument vor, ist dies auf dem Meldeschein zu vermerken. 

(3) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass für die Erhebung von Fremdenverkehrs- und Kurbeiträgen weitere Daten auf dem 

Meldeschein erhoben werden dürfen. 

(4) Die Leiter der Beherbergungsstätten oder der Einrichtungen nach § 29 Absatz 4 haben die ausgefüllten Meldescheine vom Tag der 

Anreise der beherbergten Person an ein Jahr aufzubewahren und innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 

vernichten. Die Meldescheine sind den nach Landesrecht bestimmten Behörden und den in § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und 9 bis 

11 genannten Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. Die Meldescheine sind so 

aufzubewahren, dass keine unbefugte Person sie einsehen kann. 

 

§ 31 Nutzungsbeschränkungen 

Die nach § 30 Absatz 2 erhobenen Daten dürfen von den in § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und 9 bis 11 genannten Behörden 

verarbeitet und genutzt werden, sofern dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie dürfen außerdem zur Aufklärung des 

Schicksals von Vermissten und Unfallopfern, für die Erhebung von Fremdenverkehrs- und Kurbeiträgen, zur Ausstellung kommunaler 

Gästekarten sowie für die Beherbergungs- und die Fremdenverkehrsstatistik verarbeitet und genutzt werden. 

 

§ 54 Bußgeldvorschriften 

(…) 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 17 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 27 Absatz 2 Satz 2 oder § 28 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2, entgegen § 29 

Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 oder § 32 Absatz 1 Satz 2 sich nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig anmeldet, 

2. (…) 

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 

6. (…) 

7. (…) 

8. (…) 

9. (…) 

10. entgegen § 30 Absatz 1 einen besonderen Meldeschein nicht bereithält, 

11. entgegen § 30 Absatz 4 Satz 1 einen ausgefüllten Meldeschein nicht oder nicht für die dort genannte Dauer aufbewahrt. 


